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Das Bundesministerium der 
Justiz hat am 08.11.2007 
den Entwurf eines Geset-
zes zur Modernisierung des 
Bilanzrechts (BilMoG) veröf-
fentlicht. Ziel des Gesetzent-
wurfes ist die seitens der EU 
geforderte Harmonisierung 
der nationalen Rechnungs-
legungsvorschriften bzw. 
deren Angleichung an die 
International Financial Reporting Standards (IFRS). In 
diesem Zusammenhang wird der viel diskutierte Ent-
wurf eines Standards „IFRS für kleine und mittelgroße 
Unternehmen (KMU)“ seitens des BMJ als keine gang-
bare Alternative, sondern als viel zu kompliziert und 
kostenträchtig bezeichnet.

Dagegen sieht das BilMoG u. a. weitreichende Ände- 
rungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrif-
ten des deutschen Handelsrechts (HGB) vor. So 
sollen die häufig kritisierten zahlreichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungswahlrechte im HGB erheblich 
eingeschränkt und damit die Aussagekraft des han-
delsrechtlichen Jahresabschlusses verbessert werden. 
Im Ergebnis soll das deutsche HGB allen Unterneh-
men eine vollwertige Alternative zu den IFRS bieten. 
Mit dem oben genannten Entwurf des BilMoG scheint 
daher der Plan eines vollumfänglichen Umstieges von 
HGB zu IFRS für alle rechnungslegungspflichtigen 
Unternehmen vorerst vom Tisch zu sein.

Andreas Vogl,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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W i r t s c h a f t s p r ü f u n g  a k t u e l l

Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG)

Der seitens des Bundesministeriums der Justiz veröf-
fentlichte Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Bilanzrechts (BilMoG) verfolgt das Ziel, das deut-
sche Bilanzrecht (HGB) auf Dauer beizubehalten, es 
jedoch durch die Vornahme zahlreicher Änderungen 
im handelsrechtlichen Einzel- und Konzernabschluss 
für den Wettbewerb mit den anerkannten Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) zu stärken. 
Erreicht werden soll dies insbesondere durch die Ab-
schaffung „nicht“ mehr zeitgemäßer Bilanzierungs- 
und Bewertungswahlrechte. Des Weiteren sollen 
insbesondere kleine und mittelständische Unterneh-
men weiter entlastet werden, indem die sogenannten 
Schwellenwerte (Umsatz und Bilanzsumme), die ins-
besondere größenabhängige Erleichterungen einräu-
men, um ca. 20 % angehoben werden.

Eine der wohl bedeutendsten bilanzpolitischen Än-
derungen durch das BilMoG stellt das vorgesehene 
Wahlrecht dar, anstelle eines handelsrechtlichen 
Jahresabschlusses nach den Vorschriften des BilMoG 
auch einen Jahresabschluss nach IFRS aufzustellen 
und zu veröffentlichen. Dieses soll für alle rechnungs-
legungspflichtigen Kapitalgesellschaften einschließ-
lich GmbH & Co. KG zur Anwendung kommen. Für 
Zwecke der Besteuerung sowie für die Bemessung 
von Ausschüttungen bleibt aber nach wie vor ein Ab-
schluss nach HGB maßgeblich, der damit in jedem 
Falle parallel zu einem IFRS-Abschluss aufzustellen 
ist. Des Weiteren sind in den Anhang des nach IFRS 
aufgestellten Jahresabschlusses die Bilanz sowie die 
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB aufzuneh-
men.

Eine zentrale Änderung hinsichtlich der Ansatzvor-
schriften stellt die vorgesehene Aktivierungspflicht 
(bisher: Aktivierungsverbot) für selbst geschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens dar. Damit müssen Unternehmen ihre Erfin-

dungen oder Patente etc. mit den in der Entwick-
lungsphase entstehenden Herstellungskosten in der 
handelsrechtlichen Bilanz ansetzen. Für die in der 
reinen Forschungsphase anfallenden Aufwendungen 
bleibt es jedoch weiterhin beim Aktivierungsverbot. 
Auch steuerlich ist unverändert eine Aktivierung aus-
geschlossen. Handelsrechtlich ist zu berücksichtigen, 
dass das Ausschüttungspotenzial eines Unternehmens 
durch eine Aktivierung von solchen Herstellungskosten 
nicht erhöht werden kann (Ausschüttungssperre).

Des Weiteren sollen Rückstellungen in Zukunft reali-
stischer bewertet werden, indem künftige Entwicklun-
gen (bspw. Lohn- und Preissteigerungen) stärker zu 
berücksichtigen sind. Waren Rückstellungen bisher 
grundsätzlich nach den Verhältnissen am Stichtag zu 
bewerten, so wird nach dem BilMoG eine Berech-
nung in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages verlangt. 
Außerdem sind Rückstellungen mit einer Laufzeit von 
mehr als fünf Jahren mit einem Marktzinssatz ab-
zuzinsen. Insbesondere für Pensionsrückstellungen, 
die bisher nach dem versicherungsmathematischen 
Teilwertverfahren in der Regel unter Zugrundelegung 
eines Rechnungszinssatzes von 6 % sowie ohne Be-
rücksichtigung künftiger, ihrer Höhe nach nicht festste-
hender Rentenanpassungen bestimmt wurden, wird 
dies zu einer signifikanten Erhöhung führen. Zur Ver-
meidung von Härten ist ein Wahlrecht vorgesehen, 
das den Unternehmen eine Verteilung der durch die 
Änderung des Bewertungsverfahrens entstandenen 
Erhöhung der Rückstellung über einen Zeitraum von 
15 Jahren in gleichen Jahresraten erlaubt.

Auch in Bezug auf die Definition der handelsrechtli-
chen Herstellungskosten sind Änderungen geplant. 
So sollen zukünftig in die Herstellungskosten neben 
den Material- und Fertigungseinzelkosten sowie den 
Sondereinzelkosten der Fertigung auch die variablen 
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Material- und Fertigungsgemeinkosten verpflichtend 
einbezogen werden (früher: Einbeziehungswahl-
recht). Insgesamt soll der Ansatz der Herstellungsko-
sten somit zu produktionsbezogenen Vollkosten erfol-
gen. Für fixe Gemeinkosten (bspw. auf den Zeitraum 
der Herstellung entfallende Verwaltungskosten) sowie 
für herstellungsbezogene Fremdkapitalzinsen bleibt 
es beim Einbeziehungswahlrecht. Der Einbezug von 

Forschungs- und Vertriebskosten in die Herstellungs-
kosten ist auch weiterhin untersagt.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über 
diese sowie weitere wesentliche geplante Änderun-
gen in den Ansatz- und Bewertungsvorschriften durch 
das BilMoG:

Neben den angesprochenen geplanten Änderungen 
sind noch weitere Modifikationen für Einzel- und Kon-
zernabschluss geplant, über die wir Ihnen bei Bedarf 
gerne Auskunft geben. Hinsichtlich der Umsetzung 
des Entwurfs des BilMoG ist derzeit geplant, dass 
der größte Teil der neuen Vorschriften bereits auf Ge-
schäftsjahre ab dem 01.01.2009 Anwendung finden 
soll. Voraussetzung hierfür wäre allerdings eine recht-
zeitige Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt. 

Gerne halten wir Sie über die weiteren Entwicklun-
gen betreffend die Umsetzung des Gesetzentwurfes 
auf dem Laufenden.
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	 Kon t a k t :

	 Andreas Vogl (a.vogl@psp.eu)
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Ansatz- und Ausweisvorschriften Bewertungsvorschriften

Aktivierungspflicht für entgeltlich erworbene Geschäfts- oder 
Firmenwerte im Einzelabschluss (bisher: Aktivierungswahl-
recht)

Planmäßige Abschreibung auf erworbene Geschäfts- oder 
Firmenwerte über Nutzungsdauer (bisher: Afa jährlich 25 % 
oder planmäßig nach Nutzungsdauer)

Aktivierungspflicht für selbst geschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens (bisher: Aktivie-
rungsverbot)

Bewertung von zu Handelszwecken erworbenen Finanz-
instrumenten zum beizulegenden Zeitwert (bisher: Anschaf-
fungskosten)

Ansatzverbot für bestimmte Aufwandsrückstellungen (nach-
geholte unterlassene Instandhaltung, Abraumbeseitigung) 
(bisher: Ansatzwahlrecht)

Ansatz des zukünftigen Erfüllungsbetrages bei der Bewertung 
von Rückstellungen; ggf. Abzinsung mit Marktzins (bisher: 
Bemessung der Rückstellungen nach dem Stichtagsprinzip; 
ggf. Abzinsungswahlrecht)

Aktivierungsverbot auf bestimmte als Aufwand berücksichtig-
te Zölle und Verbrauchssteuern als Rechnungsabgrenzungs-
posten (bisher: Aktivierungswahlrecht)

Die unter bestimmten Bedingungen zulässige und bereits 
gängige Bilanzierungspraxis der Bildung von Bewertungs-
einheiten (Hedges) wird gesetzlich ver-ankert.

Ansatzverbot für Bilanzierungshilfen für Aufwendungen für 
die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 
(bisher: Ansatzwahlrecht)

Einbeziehungspflicht von variablen Material- und Fertigungs-
gemeinkosten in die Herstellungskosten (bisher: Wahlrecht)

Aktivierungspflicht für aktive und passive latente Steuern (bis-
her: Aktivierungspflicht für passive, Aktivierungswahlrecht für 
aktive latente Steuern)

Einschränkung der bestehenden Wahlrechte für die Vornah-
me außerplanmäßiger Abschreibungen sowie Wertaufho-
lungsgebot (bislang: Wertaufholungswahlrecht)
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R e c h t  a k t u e l l

Das geplante Risikobegrenzungsgesetz
Mit dem geplanten Gesetz zur Begrenzung der mit 
Finanzinvestitionen verbundenen Risiken sollen gesamt-
wirtschaftlich unerwünschte Aktivitäten von Finanz-
investoren erschwert werden. Dazu soll insbesondere 
die Transparenz über die Aktionäre börsennotierter 
Gesellschaften erhöht werden. Das Gesetz steht in 
Zusammenhang mit dem MoRaKG (siehe Newsletter 
5/2007) und soll im Frühjahr 2008 in Kraft treten. 

Eine wesentliche Änderung betrifft die Mitteilungs-
pflichten des Wertpapierhandelsrechts. Hiernach ha-
ben Aktionäre das Erreichen, Über- und Unterschreiten 
bestimmter Anteilsschwellen an der jeweiligen AG un-
verzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflichten sollen 
umfassend geändert werden, um mehr Transparenz 
herzustellen. Die Stimmrechtspositionen aus Aktien und 
Finanzinstrumenten (z. B. Call-Optionen) sollen nun 
zusammengefasst mitgeteilt werden. Dadurch soll die 
Eingangsmeldeschwelle früher erreicht und die Mel-
dedichte erhöht werden. Ab einem Stimmrechtsanteil 
von 10 % werden die Offenlegungspflichten erheblich 
erweitert. Auf Verlangen des Emittenten sind die mit 
dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die 
Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel offen-
zulegen. Kommt der Aktionär dem nicht nach, hat die 
AG dies zu veröffentlichen. 

Weiter soll das abgestimmte Verhalten von Investoren 
(acting in concert) novelliert werden. Eine Verhaltens-
abstimmung mehrerer Investoren in Bezug auf eine 
börsennotierte Gesellschaft kann zu einer gegenseiti-
gen Zurechnung ihrer Stimmrechte an der Gesellschaft 
führen. Das kann zur Folge haben, dass sie bei Über-
schreiten bestimmter Beteiligungsschwellen den übri-
gen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten 
müssen. Hier soll künftig eine einfachere Zurechnung 
möglich sein. So soll nicht nur ein abgestimmtes Halten 
und Verwalten der Beteiligung an der Zielgesellschaft 
zu einer Zurechnung führen können, sondern auch 
ein abgestimmtes Vorgehen in Bezug auf den Erwerb  
ihrer Aktien. Gedacht ist insbesondere an Parallel-
käufe mehrerer Finanzinvestoren. Ferner sollen nicht 

mehr nur Absprachen über Stimmrechtsausübungen in 
der Hauptversammlung, sondern auch außerhalb der 
Hauptversammlung zu einer Zurechnung der Stimm-
rechte führen können. 

Des Weiteren sollen die Inhaber von Namensaktien 
zukünftig besser ausgemacht werden können. Wäh-
rend das Aktienregister einer AG Transparenz über 
die Identität ihrer Aktionäre sowie die Höhe ihrer Be-
teiligung verschaffen soll, ist ihre Aussagekraft in praxi 
indes gering, weil häufig nicht die Aktieninhaber selbst 
eingetragen sind, sondern für diese handelnde Ver-
mögensverwalter oder Verwahrerbanken. Ein höheres 
Maß an Transparenz soll nun dadurch geschaffen wer-
den, dass die Gesellschaft vom Eingetragenen Auskunft 
darüber verlangen kann, für wen er die Aktien hält. 
Dieser Auskunftsanspruch setzt sich über die gesamte 
Verwahrkette bis zum eigentlichen Aktieninhaber fort. 
Bei unrichtigen Angaben entfällt das Stimmrecht bis zur 
Erfüllung der Pflichten und es droht ein Bußgeld. 

Letztlich sollen die Informationsrechte der Arbeitneh-
mervertretungen gestärkt werden. Bislang sind Arbeit-
nehmer von einer Übernahme lediglich bei börsenno-
tierten Unternehmen zu unterrichten. Nun sollen auch 
Arbeitnehmer nicht börsennotierter Unternehmen über 
ihren Wirtschaftsausschuss oder Betriebsrat informiert 
werden, wenn sich die Kontrolle über das Unterneh-
men ändert. 

Die Bundesregierung hat bisher nicht erläutert, welchen 
„unerwünschten Aktivitäten von Finanzinvestoren“ sie 
mit dem Gesetz entgegenwirken möchte. Insofern bleibt 
der Gesetzeszweck vage. Auch wenn grundsätzlich  
eine höhere Transparenz insbesondere bei börsenno-
tierten Gesellschaften wünschenswert ist, unterwirft auch 
dieses Gesetz deutsche und in Deutschland investieren-
de Unternehmen einer noch stärkeren Regulierung. 

	 Kon t a k t :

	 Dr. Andreas Kleinknecht (a.kleinknecht@psp.eu) 
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S t e u e r n  a k t u e l l

Jahressteuergesetz 2008: Änderungen im 
Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz
Mit dem Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008) wur-
den zahlreiche Änderungen auch bei erst durch die 
Unternehmensteuerreform modifizierten Gesetze ein-
geführt. So wird der Anwendungsbereich der Back-
to-Back-Regelungen der Abgeltungsteuer entschärft. 
Bislang unterlagen die Gestaltungen bereits dann 
dem progressiven Einkommensteuersatz, sofern ein 
Nebeneinander von Guthaben und Kredit bei demsel-
ben Kreditinstitut festgestellt wurde. Aus dem Anwen-
dungsbereich fallen nunmehr insbesondere die Haus-
bankfälle heraus. Maßgeblich für die Annahme einer 
Back-to-back-Finanzierung ist nunmehr ein einheitli-
cher Plan. Dieser wird bei enger zeitlicher Nähe oder 
einem Gleichlauf von Laufzeiten von Kapitalanlage 
und -aufnahme angenommen. Von einem Zusammen-
hang ist dagegen nicht auszugehen, sofern Vereinba-
rungen marktüblich sind oder kein Belastungsvorteil 
entsteht.

Kapitalerträge unterliegen ab 2009 der Abgeltungsteu-
er. Der Einkommensteuersatz beträgt einheitlich 25 % 
zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und 8 % Kir-
chensteuer, ein Ansatz von Werbungskosten ist über 
den Sparerpauschbetrag hinaus ausgeschlossen. Für 
Sachverhalte, denen unternehmerisches Interesse zu-
grunde liegt – wie der Erwerb einer Unternehmensbe-
teiligung  (Management Buy-out) – bedeutet dies, dass 
Aufwendungen der Fremdfinanzierung nicht steuer-
lich geltend gemacht werden können. Nunmehr wur-
de die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungen über 
Pauschbeträge hinaus geltend zu machen, sofern eine 
Beteiligung mindestens 25 % an einer Kapitalgesell-
schaft beträgt oder ein mit mindestens 1 % beteiligter 
Steuerzahler sich beruflich im Unternehmen betätigt. 
Der Antrag ist hierzu einmalig und für einen Zeitraum 
von fünf Jahren bindend zu stellen und ermöglicht, die 
Einnahmen und Ausgaben dem Teileinkünfteverfahren 
und damit dem persönlichen, progressiven Einkom-
mensteuertarif zu unterwerfen.

Versorgungsleistungen, die im Rahmen einer vorweg-
genommenen Erbfolge geleistet werden, können als 
Sonderausgaben geltend gemacht werden. Das JStG 
2008 engt den Sonderausgabenabzug auf den ur-
sprünglichen Bereich der Übertragungsmöglichkeiten 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Gewerbebe-
triebe und Betriebsvermögen von Einzelunternehmern 
und Personengesellschaften sowie GmbH-Anteilen 
ein. Bei Kapitalgesellschaften ist eine Übertragung 
von mindestens 50 % der Anteile zur Gewährung des 
Sonderausgabenzuges nötig; zudem muss der Über-
tragende in der Geschäftsführung tätig (gewesen) sein 
und der Übernehmer ähnlich tätig werden. Bis zum 
31.12.2007 rechtswirksam nach bis dahin gültiger 
Rechtslage geschlossene Verträge sind von der Neu-
ausrichtung des Gesetzes nicht betroffen, soweit eine 
ausreichend ertragbringende Wirtschaftseinheit auch 
ohne Berücksichtigung der ersparten Miete vorliegt.

GmbH-Geschäftsführer können als Sonderausgaben 
zukünftig nur noch die gekürzte Vorsorgepauschale 
geltend machen. Eine Prüfung, ob eine Anwartschaft 
auf eine Altersversorgung ganz oder teilweise ohne 
eigene Beitragsleistung erworben wurde, entfällt da-
bei vollständig.

Bislang blieben negative Einkünfte von beschränkt 
Steuerpflichtigen, die auf Antrag als unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig behandelt wurden, bei der 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens unbe-
rücksichtigt. Der Gesetzgeber hat aufgrund EuGH-
Rechtsprechung diese Einschränkung gestrichen, so-
dass nun auch negative Einkünfte in den Progressions-
vorbehalt miteinbezogen werden.

Der Anwendungsbereich der Steuerermäßigung bei 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
bzw. Beschäftigungsverhältnisse wird auf alle in der 
Europäischen Union oder im europäischen Wirt-
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schaftsraum belegenen Haushalte eines in Deutsch-
land Steuerpflichtigen ausgedehnt. Die Änderung 
betrifft auch die Fälle aus vorherigen Veranlagungs-
zeiträumen, in denen die Steuerfestsetzung noch nicht 
bestandskräftig ist. Als Verfahrensvereinfachung wird 
zukünftig auf Vorlage der Zahlungsbelege im Rah-
men der Steuererklärung verzichtet; Voraussetzung für 
die Steuerermäßigung ist aber weiterhin der Erhalt 
einer Rechnung und Überweisung auf das Konto des  
Leistungserbringers.

Der Abzug von Unterhaltsleistungen an einen im  
EU/EWR Ausland lebenden Ehegatten wird erleich-
tert, da nicht mehr erforderlich ist, dass mindestens  
90 % der Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflich-
tigen der deutschen Besteuerung unterliegen. Dies 
gilt zukünftig auch für die Zusammenveranlagung mit  
einem im Ausland lebenden Ehegatten.

Zukünftig ist es für den Ansatz von Ausgaben bei Kin-
derbetreuungskosten nicht mehr notwendig, der Steu-
ererklärung eine Rechnung und den Einzahlungsbeleg 
beizufügen, es genügen „nachweisbare Angaben“ 
in der Steuererklärung. Beim Sonderausgabenabzug 
werden Rentenversicherungsbeiträge bei geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnissen zukünftig nur auf 
Antrag berücksichtigt, was sich regelmäßig positiv für 
den Steuerpflichtigen auswirkt.

Der Ermäßigungshöchstbetrag nach § 35 EStG bildet 
neben der zu zahlenden Gewerbesteuer eine absolu-
te Obergrenze für die Gewährung von Steuerermä-
ßigungen. Der Höchstbetrag ermittelt sich dabei als 
Verhältnis der positiven gewerblichen Einkünfte zur 
Summe aller positiven Einkünfte multipliziert mit der 
geminderten tariflichen Steuer. Das Anrechnungsvo-
lumen ist damit begrenzt auf die Höhe der Einkom-
mensteuer, die anteilig auf die im zu versteuernden 
Einkommen enthaltenen positiven gewerblichen Ein-
künfte entfällt. Soweit das Anrechnungsvolumen den 
Ermäßigungshöchstbetrag übersteigt, ist ein Vor- oder 
Rücktrag nicht zulässig. 

Für Steuerpflichtige, die nicht zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflichtet sind, galt bis-
lang eine Frist von zwei Jahren, innerhalb derer eine  

Veranlagung beantragt werden konnte. Die Antrags-
veranlagung kann nun wie bei allen anderen Steuer-
pflichtigen bis zum Ablauf der Festsetzungsverjährung 
durchgeführt werden. 

Durch das JStG 2008 wurde klargestellt, dass bei Ge-
winnermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung 
die Neuregelungen bei der Abschreibung geringwer-
tiger Wirtschaftsgüter und zur Sammelpostenbildung, 
die durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
eingeführt wurden, zu beachten sind. Weiterhin wur-
de durch das JStG 2008 geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen Spenden in nachfolgende Veranla-
gungszeiträume vorgetragen werden können.

Gewinnminderungen im Zusammenhang mit eigen-
kapitalersetzenden Darlehen, die von einem zu mehr 
als 25 % beteiligten Gesellschafter oder einer diesem 
nahestehende Person gegeben werden, unterliegen 
nunmehr einem steuerlichen Abzugsverbot. Gleiches 
gilt für Gewinnminderungen durch den Rückgriff von 
Dritten. Sofern die Fremdüblichkeit des Stehenlassens 
eines Darlehens im Krisenfall nachgewiesen werden 
kann, bleibt die Möglichkeit des Abzuges erhalten. 

Außerdem wurden einige Präzisierungen im KStG 
vorgenommen und die Übergangsvorschriften im Zu-
sammenhang mit dem Übergang vom Anrechnungs-
verfahren zum Halbeinkünfteverfahren weiter modi-
fiziert. So wurde für Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (insbesondere Wohnungsunternehmen) und für 
steuerbefreite Körperschaften eine antragsgebundene 
Ausnahmeregelung zur verpflichtenden und abgelten-
den Nachbelastung des EK 02 eingeführt.

Insgesamt wurde durch das JStG 2008 damit bei der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer ein bunter Strauß 
an Neuerungen eingeführt, der sich – wie immer – 
teils positiv, teils negativ auf betroffene Steuerpflichti-
ge auswirken dürfte.

	 Kon t a k t :

	 Heiko Wunderlich (h.wunderlich@psp.eu)
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Wir trauern um unseren Kollegen 

Dr. Dietrich Bernstorff, der am 7. Dezember

2007  verstorben ist. Wir hätten ihn, den

wir schon seit fast 30 Jahren kennen, der

aber erst vor eineinhalb Jahren zu uns

gestoßen ist, gerne noch viel länger in

unseren  Reihen gehabt. Als erfahrenen

Anwalt und Partner mit Charisma und 

seiner humor vollen Direktheit. Kompetent,

hintergründig und manchmal auf so 

PSP-Nachruf

Die PSP-Seminare starten auch in 2008

sofort mit vielen interessanten Themen. Die

hochkarätig besetzte Handelsblattveran -

staltung „Unternehmensdurchsuchungen“

beschäftigt sich unter Mitwirkung von PSP-

Rechtsanwältin Dr. Sabine Stetter mit Fragen

wie: Was tun, wenn die Staatsanwaltschaft

anklopft, richtige Informationen und

 Kommunikation bei Durchsuchungen oder

Umgang mit Medien und der Öffentlichkeit

im Verdachtsfall. Zu den Neuerungen 

bei der Gewerbesteuer und den damit 

ver bundenen Auswirkungen für die Praxis

 referiert PSP Rechtsanwalt und Steuerberater

Seminare aktuell

Seit Beginn des Jahres 2008 verstärken 

Dr. Sabine Stetter (Rechtsanwältin, Fach -

anwältin für Strafrecht und Steuerrecht) und

Dr. Axel-Michael Wagner (Rechtsanwalt)

die Partnerschaft bei PSP. Dr. Sabine Stetter

leitet seit 2007 den Bereich Wirtschafts-

strafrecht bei PSP. Ihr Beratungsschwerpunkt

Neues bei PSP-Partnern und Sozien

liegt auf der Vertretung und Beratung von

Privatpersonen und Unternehmen in wirt-

schafts- und steuerstrafrechtlichen Angele-

genheiten, der Präventivberatung im Hin-

blick auf wirtschafts- und steuerstrafrecht -

liche Risiken sowie der Verteidigung in

Revisionsverfahren. Dr. Axel-Michael Wagner

Das hat es in elf Jahren Kontaktstudium

Finanz ökonomie an der EBS Finanz -

akademie noch nicht gegeben: Zwei 

Absolventen erreichten präzise das gleiche

Ergebnis in den Klausuren – bis zur 

4. Kommastelle. Einer von beiden: Der 

PSP-Steuerberater Markus Luckner. Beide

schlossen das einjährige, berufsbegleitende

Studium als Beste des 18. Jahrgangs ab.

Die sich nun anschließende Zertifizierung

zum CFP  Certified Financial Planner wird

durch den Verband FPSB Financial Plan-

ning Standards Board Deutschland e. V.

vorgenommen. 

PSP-Steuerberater
EBS-Jahrgangsbester

Dr. Sabine StetterDr. Axel-Michael Wagner Philipp Matheis

Ulrich Derlien im März auf der 47. Münch-

ner Steuerfachtagung, einem der großen

Pflichttermine für die Beratungspraxis. 

Nicht  minder spannend sind die weiteren

Ver anstaltungen zum Steuerrecht der 

Kapitalgesellschaften, zu Unternehmens-

geldbußen und Verfall, zu Unternehmens-

kauf und -verkauf, zur digitalen Betriebs -

prüfung oder zu den Neuerungen der

Gewerbesteuer. Ausführliche Informationen

zu allen Veranstaltungen sowie Termine

und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie

auf unserer Website (www.psp.eu) unter

Veranstal tungen. 

ist insbesondere im Rahmen von M&A-

Transaktionen, im Vertragsrecht und im

gewerblichen Rechtsschutz tätig. Dabei

 verfügt er über ausgeprägte Branchenkennt-

nisse im Bereich der produzierenden 

Indus trie sowie innerhalb von IT-Unternehmen.

Daneben verstärkt Steuerberater Philipp

Matheis künftig als Sozius die Kanzlei.

 Seine Schwerpunkte liegen insbesondere im

nationalen und europäischen Umsatzsteuer-

recht sowie der steuerlichen Betreuung 

mittelständischer Unternehmen. Mehr 

Informationen über das PSP-Team finden 

Sie auf unserer neu gestalteten

Kanzleiwebseite www.psp.eu.

sympathische Weise ein bisschen „knorrig“.

Ohne Tod ist Leben nicht vorstellbar. 

War dies auch ein bitterer Ausklang des

Jahres 2007, so durften wir und Herr

Dr. Bernstorff, der Kinder so mochte, sich

darüber freuen, dass PSP-Mitarbeiter in

dieser Zeit sieben Mal Nachwuchs 

vermelden konnten. So ist die PSP-Familie

zur gleichen Zeit ärmer und reicher

geworden.

Wir freuen uns, dass  Markus Luckner mit

dem Erwerb dieser Qualifikation den 

PSP-Beratungsschwerpunkt Family Office

weiter stärken wird.

PSP0221_Topics_01_2008_RZ_02:PSP0221_Topics_01_2008_RZ_02  21.02.2008  15:07 Uhr  Seite 2



to ics
PSP
p

Seit Jahres-

beginn ist der

ehemalige 

Bayerische

Staatsminister

der Finanzen,

Prof. Dr. Kurt

Faltlhauser, 

Of Counsel bei PSP. Er wird sich schwer-

punktmäßig mit der Verknüpfung komplexer

steuerlicher Frage stellungen mit den Belangen

Prof. Dr. Kurt Faltlhauser Of Counsel bei PSP 
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der Wirtschaft beschäftigen. PSP freut sich,

einen so renommierten Finanz- und Steuer-

experten gewonnen zu haben. Seine

umfassende Erfahrung in der Steuer- und

Wirtschafts politik und sein hervorragendes

Netzwerk sind für uns von unschätzbarem

Wert. Neben verschiedenen wirtschaftli-

chen Tätigkeiten – als Senior Advisor (bei

der Rothschild Bank), Aufsichtsrat oder 

Beiratsmitglied – wird Prof. Faltlhauser 

insbesondere sein kulturelles Engagement

Was ist ein Family Office, was sollte es

 leisten und was macht es erfolgreich? Mit

diesen und weiteren Fragestellungen hat

sich Alexander Ruis, Wilhelm von Finck AG,

auseinandergesetzt und dabei Kriterien für

die Wahl des richtigen Family Office 

auf gestellt. Daran anknüpfend hat der Elite

Report die nach diesen Kriterien führenden

Family Offices in Deutschland, der Schweiz,

Österreich und Liechtenstein ausgewählt.

Wir sind besonders stolz, dass PSP als eine

von lediglich zwei deutschen Kanzleien

den Sprung in diese Elite der Family Offices

PSP-Family Office 
schafft Sprung in Elite Report

geschafft hat und 

freuen uns über 

diese außer ge -

wöhnliche Aus -

zeichnung. Zugleich

sehen wir darin

eine Bestätigung in unserem Streben, dem

Mandanten eine professionelle Dienstleistung

an der Schnittstelle zwischen  Steuern, 

Recht und Ver mögenscontrolling anzubieten.

Mehr zum Elite Report finden Sie auf

 unserer Website – www.psp.eu – unter dem

Beratungsschwerpunkt Family Office.

Seit Januar 2008 ist PSP Kooperations -

partner der renommierten Fachzeitschrift

Umsatzsteuer und Verkehrsteuer-Recht

(UVR). Ministerialdirigent Jörg Kraeusel –

Schriftleiter der UVR – verspricht sich und

seinen Lesern hierdurch einen stärkeren

PSP ist Kooperationspartner der UVR
Bezug zur Beratungspraxis sowie zusätz liche

Expertise bei den neuesten Ent wick lungen

im nationalen und internationalen Umsatz-

steuerrecht. Die Kooperation ist ein weiterer

Baustein zur Fortentwicklung des Beratungs-

schwerpunktes Umsatzsteuer bei PSP.

Der eine oder andere hat es vielleicht

bereits bemerkt: Mit dem Jahreswechsel hat

PSP seine Internetpräsenz grundlegend

erneuert. Neben noch mehr aktuellen

 Informationen, Beiträgen oder Presse -

mi t teilungen finden Sie nun insbesondere

 ausführliche Informationen zu den PSP-

Mitarbeitern und zu den PSP-Beratungs-

schwerpunkten. Einher mit der Aktualisierung

geht auch die Änderung unserer Adresse,

die künftig unter der EU-Domain www.psp.eu

angesiedelt ist. Zugleich sind unsere 

Mitarbeiter unter der entsprechenden 

Mailadresse erreichbar, so wird 

bspw. aus s.gross@pspmuc.de künftig

s.gross@psp.eu. Allerdings bleiben auch

unsere bisherigen Mailadressen für Sie

zunächst weiterhin gültig. Wir wünschen

Ihnen viel Freude beim Erkunden der 

neuen PSP-Website und freuen uns über 

Ihr Feedback, welches Sie gerne an 

Stefan Groß (s.gross@psp.eu) richten

 können.

PSP künftig psp.eu

fortsetzen und intensivieren. So bestellte ihn

die renommierte Buchheim Stiftung im

Dezember 2007 zum Vorstand, fast zeit-

gleich übernahm er den Vorsitz des neu

gegründeten Vereins „Konzertsaal Marstall“.

Dazu Prof. Faltlhauser: „PSP bietet mir 

aufgrund seiner Interdiszi plinarität das 

optimale Umfeld für meine weitere berufliche

Tätigkeit. Ich freue mich auf die neue 

Herausforderung an der Schnittstelle 

zwischen Politik, Beratung und Wirtschaft.“
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